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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1979

Norm

ZPO §405 DIIe

Rechtssatz

Der Zuspruch eines geringeren Betrages oder einer geringeren Leistung ist nur möglich, wenn diese begri7ich und

rechtlich notwendig von dem Begehren mitumfaßt war. In dem begehrten Leistungsbefehl an den Beklagten, eine

Telephonleitung zu entfernen, ist eine Verp;ichtung, eine Beseitigung oder Änderung des Hauptanschlusses der

Postverwaltung gegenüber zu verlangen, nicht enthalten.

Entscheidungstexte

1 Ob 681/79

Entscheidungstext OGH 29.08.1979 1 Ob 681/79

Veröff: SZ 52/122

1 Ob 221/97z

Entscheidungstext OGH 14.10.1997 1 Ob 221/97z

Auch; nur: Der Zuspruch eines geringeren Betrages oder einer geringeren Leistung ist nur möglich, wenn diese

begrifflich und rechtlich notwendig von dem Begehren mitumfaßt war. (T1)
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